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Hallo,

im §53 Ordnungsmaßnahmen, wird nicht zwischen minder- und volljährigen SuS unterschieden.
Da steht sogar:  8. Vor der Beschlussfassung hat die Teilkonferenz der betroffenen Schülerin
oder dem betroffenen Schüler und deren Eltern Gelegenheit zu geben, zu dem Vorwurf der
Pflichtverletzung Stellung zu nehmen

Wenn es also nicht noch irgendwo einen Paragraphen gibt, der zwischen minder- und
volljährigen SuS unterscheidet, hat eure Vorsitzende falsch gehandelt. Dass das menschlich
zumindest fragwürdig scheint (zumindest ohne begleitende Umstände zu kennen) kommt noch
hinzu.

Lieben Gruß,

dzeneriffa
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